
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/3/29 88/01/0336
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

AVG §45 Abs1;

Rechtssatz

Gem § 13 Abs 3 AVG wird ein Anbringen (hier: Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens) nach fruchtlosem Ablauf

der Mängelbehebungsfrist nicht mehr berücksichtigt und ist nach ständiger Judikatur in einem solchen Fall

zurückzuweisen (vgl. Ringhofer, Verwaltungsverfahrensgesetze I, Anm. 14 zu § 13 AVG sowie Dolp, a.a.O., S 647 Abs 3).
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